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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KONFERENZ DER VERTRETER DER REGIERUNGEN DER
MITGLIEDSTAATEN

BESCHLUSS DER IM RAT VEREINIGTEN VERTRETER DER REGIERUNGEN DER
MITGLIEDSTAATEN
vom 19. Juli 2002

betreffend die Folgen des Ablaufs des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl (EGKS) für von der EGKS geschlossene internationale Übereinkünfte

(2002/595/EG)

DIE IM RAT VEREINIGTEN VERTRETER DER REGIERUNGEN DER
MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 97 des EGKS-Vertrags endet die Geltungs-
dauer dieses Vertrags am 23. Juli 2002.

(2) Die EGKS hat eine Reihe internationaler Übereinkünfte
mit Drittländern geschlossen.

(3) Diese Übereinkünfte enthalten keine Bestimmungen über
einen möglichen Ablauf des EGKS-Vertrags.

(4) Der vom EGKS-Vertrag geregelte Bereich wird nach
Ablauf dieses Vertrags vom Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft erfasst.

(5) Die EGKS und die betreffenden Sektoren haben ein Inter-
esse daran, dass die vorerwähnten internationalen
Übereinkünfte nach Ablauf des EGKS-Vertrags fortbe-
stehen und daher auf die Europäische Gemeinschaft
übergehen —

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Die Rechte und Verpflichtungen aus den von der EGKS
geschlossenen internationalen Übereinkünften gehen am 24.
Juli 2002 auf die Europäische Gemeinschaft über.

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Er gilt ab 24. Juli 2002.

Geschehen zu Brüssel am 19. Juli 2002.

Der Präsident
T. PEDERSEN
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